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GESETZ- UND
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HmbGVBl. Nr. 49 DIENSTAG, DEN 21. OKTOBER 2008

Tag I n h a l t Seite

§ 1

(1) Der Bebauungsplan HafenCity 8 für das Gebiet der
Ericushalbinsel zwischen Oberhafen und Ericusgraben
(Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteil 103) wird festgestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

Poggenmühle – Oberbaumbrücke – Nordgrenze des Flur-
stücks 1677 (Oberhafen), über die Flurstücke 1677, 2073
(Ericusgraben) und 2074 (Ericusgraben) der Gemarkung
Altstadt-Süd.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende

Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 des Baugesetzbuchs werden
beim Staatsarchiv zur kostenfreien Einsicht niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim
Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung
über den Bebauungsplan HafenCity 8

Vom 14. Oktober 2008

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316), in Verbindung mit § 3
Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes
in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271),
zuletzt geändert am 24. Juni 2008 (HmbGVBl. S. 239), § 81
Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom
14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), geändert am
11. April 2006 (HmbGVBl. S. 157), § 7 Absatz 3 Satz 1 Num-
mern 4 und 5 sowie Absatz 6 Satz 1 des Hamburgischen Natur-
schutzgesetzes in der Fassung vom 9. Oktober 2007
(HmbGVBl. S. 356, 392), § 4 Absatz 1 des Hamburgischen Kli-
maschutzgesetzes vom 25. Juni 1997 (HmbGVBl. S. 261),
zuletzt geändert am 6. Juli 2006 (HmbGVBl. S. 404, 414), § 9
Absatz 4 des Hamburgischen Abwassergesetzes in der Fassung
vom 24. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 258, 280), zuletzt geändert am
12. September 2007 (HmbGVBl. S. 284), wird verordnet:
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kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

1. Im Kerngebiet sind Wohnungen nach § 7 Absatz 2 Num-
mern 6 und 7 der Baunutzungsverordnung in der Fassung
vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am
22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), unzulässig. Ausnah-
men gemäß § 7 Absatz 3 Nummer 2 der Baunutzungsver-
ordnung werden ausgeschlossen.

2. Im Kerngebiet sind Einkaufszentren sowie großflächige
Handels- und Einzelhandelsbetriebe nach § 11 Absatz 3
der Baunutzungsverordnung unzulässig.

3. Die Aufenthaltsräume sind den vom Verkehrslärm abge-
wandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die Anord-
nung der Aufenthaltsräume an den vom Verkehrslärm
abgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss für
diese Räume ein ausreichender Lärmschutz durch geeig-
nete bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern,
Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen wer-
den.

4. Tiefgaragen sind außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig.

5. Die Oberkante des Fußbodens des ersten Obergeschosses
muss mindestens 5 m über der angrenzenden Straßenober-
kante liegen. Ausnahmsweise kann im Erdgeschoss eine
Galerie eingebaut werden, wenn das Galeriegeschoss eine
Grundfläche höchstens kleiner 50 vom Hundert (v.H.) der
Grundfläche des Erdgeschosses einnimmt. In diesem Fall
kann die Zahl der Vollgeschosse durch das Galeriegeschoss
überschritten werden. Die Galerieebene muss einen
Abstand von mindestens 1 m von der Innenseite der
Außenfassade einhalten, wenn die Fassade transparent
gestaltet ist.

6. Oberhalb der festgesetzten Gebäudehöhen sind weitere
Geschosse unzulässig. Technikgeschosse und technische
Aufbauten sind ausnahmsweise über der festgesetzten
Gebäudehöhe zulässig, wenn die Gestaltung des Gesamt-
baukörpers und das Ortsbild nicht beeinträchtigt sind.
Technische Aufbauten, deren Einhausung und Technik-
geschosse sind mindestens 2,5 m von der Außenfassade
zurückzusetzen.

7. Eine Überschreitung der Baugrenzen durch untergeord-
nete Bauteile zum Beispiel durch Balkone, Erker, Loggien
und Sichtschutzwände kann bis zu einer Tiefe von 1,5 m
zugelassen werden. Eine Überbauung der Straßenver-
kehrsfläche ist oberhalb einer lichten Höhe von 4 m zuläs-
sig.

8. Notwendige Stellplätze sind nur in Tiefgaragen oder
Garagengeschossen unterhalb der Höhe von 7,5 m über
Normalnull (NN) zulässig. Geringfügige Abweichungen
sind zulässig, wenn sie durch abweichende Straßen-
anschlusshöhen von über 7,5 m über NN begründet sind.

9. Die festgesetzten Gehrechte umfassen die Befugnis der
Freien und Hansestadt Hamburg, allgemein zugängliche
Gehwege anzulegen und zu unterhalten. Geringfügige
Abweichungen von den festgesetzten Gehrechten sind
zulässig.

10. Gebäude mit zentraler Warmwasserversorgung sind durch
Anlagen erneuerbarer Energien zu versorgen, die 30 v.H.
oder höhere Anteile des zu erwartenden Jahreswarmwas-
serbedarfs decken. Im begründeten Einzelfall können
geringe Abweichungen aus gestalterischen, funktionalen
oder technischen Gründen zugelassen werden. Elektrische
Wärmepumpen sind nur zulässig, wenn sie mit Strom aus
erneuerbaren Energien betrieben werden. Dezentrale
Warmwasseranlagen sind nur dort zulässig, wo der tägliche
Warmwasserbedarf bei 60 Grad Celsius weniger als 1 Liter
je m² Nutzfläche beträgt. Diese Anforderung nach den
Sätzen 1 und 2 kann ausnahmsweise auch durch den
Abschluss eines langjährigen Vertrages über die Lieferung
von Brauchwarmwasser mit dem von der Freien und Han-
sestadt Hamburg ausgewählten Wärmelieferanten erfüllt
werden; für die Vertragsdauer gelten die Anforderungen
der Sätze 1 bis 3 dann als erfüllt. Für die Beheizung und die
Bereitstellung des übrigen Warmwasserbedarfs ist die
Neubebauung an ein Wärmenetz in Kraft-Wärme-Kopp-
lung anzuschließen, sofern nicht Brennstoffzellen zur aus-
schließlichen Wärme- und Warmwasserversorgung einge-
setzt werden. Vom Anschluss- und Benutzungsgebot nach
den Sätzen 1 bis 6 kann auf Antrag befreit werden, wenn
die Erfüllung der Anforderungen im Einzelfall wegen
besonderer Umstände zu einer unbilligen Härte führen
würde. Die Befreiung soll zeitlich befristet werden.

11. Großwerbetafeln größer als Euroformat (2,75 m x 3,75 m)
sind unzulässig. Oberhalb der Brüstung des ersten Vollge-
schosses sind Werbeanlagen ausnahmsweise zulässig,
wenn die Einheitlichkeit der Gesamtfassade sowie der Ver-
kehr nicht beeinträchtigt werden; oberhalb der Gebäude-
traufen sind Werbeanlagen unzulässig. Schriftzüge
(Namen) an den zur Speicherstadt orientierten Fassaden
müssen in Einzelbuchstaben ausgeführt werden. Für Wer-
beanlagen darf nur weißes Licht verwendet werden.

12. Auf den mit Gehrechten belegten Flächen sind für je
150 m² dieser Flächen ein kleinkroniger Baum oder für je
300 m² dieser Flächen ein großkroniger Baum zu pflanzen.
Sofern Bäume auf Tiefgaragen angepflanzt werden, muss
auf einer Fläche von mindestens 16 m² je Baum die Stärke
des durchwurzelbaren Substrataufbaus mindestens 80 cm
betragen. Für festgesetzte Anpflanzungen sind standortge-
rechte Laubbäume zu verwenden. Großkronige Bäume
müssen einen Stammumfang von mindestens 18 cm, klein-
kronige Bäume einen Stammumfang von mindestens
14 cm,  in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen, aufwei-
sen.

13. Das auf den Flächen der Kerngebiete und den Straßenver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung anfallende
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Niederschlagswasser ist direkt in die nächstliegenden
Gewässer (Oberhafen, Ericusgraben) einzuleiten.

14. An den Rändern der hochwassergefährdeten Bereiche sind
zum Zwecke des Hochwasserschutzes soweit erforderlich
zusätzliche besondere bauliche Maßnahmen vorzusehen. 

15. Im Plangebiet sind bauliche Maßnahmen vorzusehen, die
Gasansammlungen unter den baulichen Anlagen und den

befestigten Flächen beziehungsweise Gaseintritte in die
baulichen Anlagen durch Bodengase verhindern.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 14. Oktober 2008.

Elfte Verordnung
über die Erweiterung der Verkaufszeiten

aus Anlass von besonderen Ereignissen im Bezirk Hamburg-Nord
Vom 15. Oktober 2008

Auf Grund von § 8 Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Laden-
öffnungsgesetzes vom 22. Dezember 2006 (HmbGVBl. S. 611)
in Verbindung mit der Weiterübertragungsverordnung-Ver-
kaufszeiten vom 11. Juni 2002 (HmbGVBl. S. 92), geändert am
23. September 2003 (HmbGVBl. S. 477), wird verordnet:

§ 1
Sonntagsverkaufszeiten im Bezirk Hamburg-Nord

(1) Verkaufsstellen im Bereich zwischen dem Goldbek-
kanal, dem Osterbekkanal, dem Barmbeker Stichkanal und der
Sierichstraße dürfen am Sonntag, dem 2. November 2008, aus
Anlass der Veranstaltung „CHRISTMAS PREVIEW – Winter-
hude feiert“ in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet
sein.

(2) Verkaufsstellen im Bereich des Nedderfeld Center dür-
fen am Sonntag, dem 2. November 2008, aus Anlass der Ver-
anstaltung „Kinder im Nedderfeld – KLEIN schreiben wir
heute groß“ in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet
sein.

§ 2
Schlussvorschrift

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den
Ladenschluss vom 12. Mai 1998 (HmbGVBl. S. 68), zuletzt
geändert am 19. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 386), bleibt
unberührt.

Hamburg, den 15. Oktober 2008.

Das Bezirksamt Hamburg-Nord
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